
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/4/11 4Ob313/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.04.1972

Norm

EO §381 Z2 D

UWG §24

Rechtssatz

Eine EV nach dem UWG kann den gesamten in der Klage erhobenen Unterlassungsanspruch umfassen, ohne daß

dadurch in unzulässiger Weise das Urteil vorweggenommen würde.

Entscheidungstexte

4 Ob 313/72

Entscheidungstext OGH 11.04.1972 4 Ob 313/72

ÖBl 1973,37
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